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Es haben endlich die Sommerferien begonnen und damit starten die Sommerhits für Kids!
Bei den folgenden Aktionen sind noch ein paar Plätze frei. 
Solltet Ihr also spontan Lust haben, hier noch zusätzlich mitzumachen, könnt Ihr euch bei der Ge-
meindeverwaltung, Fr. Austel (Tel.: 07685 9101-21, E-Mail: austel@gutach.de) anmelden.

Datum Programm Treffpunkt
01.08. Schießen 12 – 15 Jahre 14:00 – 16:00 Uhr Schützenkeller in Gutach

02.08. Kickerturnier 6 – 15 Jahre 14:00 – 17:00 Uhr Bürgertreff Pferdestall Gutach
03.08. Musikalisch unterwegs 6 – 9 Jahre 10:00 – 16:00 Uhr  Haus der Vereine Siegelau
(Achtung: Terminverschiebung von 17.08. auf 03.08.!)
06. – 07.08.2019 Schnuppergolf für Kinder 6 – 14 Jahre 10:00 – 12:00 Uhr  Am Clubhaus Gutach
07.08. Mandalas malen / Basteln 6 – 12 Jahre 09:00 – 12:00 Uhr  Unterkirche St. Georg Bleibach
12.08. Inlinernachmittag 6 – 15 Jahre 14:00 – 16:00 Uhr Schulhof Bleibach
15.08. Das kleine Räuber-Einmaleins 6 – 10 Jahre 09:30 – 12:30 Uhr  Bushaltestelle Gutach, Landstr.
16.08. Rund um den Fußball 6 – 15 Jahre 14:00 – 17:00 Uhr  Schönwasen Stadion
20.08. Kreatives Gestalten mit 

verschiedenen Materialien
6 – 12 Jahre 09:30 – 12:00 Uhr  Unterkirche St. Georg Bleibach

22.08. Spielenachmittag 8 – 12 Jahre 15:00 – 17:30 Uhr  Feuerwehrgerätehaus Gutach
23.08. Boule spielen 8 – 15 Jahre 10:00 – 12:30 Uhr  Latschariplatz Gutach
28.08. Auf dem Bauernhof da ist was los! 6 – 15 Jahre 10:00 – 14:00 Uhr  Sonnen & Krughof GbR, 

Lehmfeldweg 11, Bleibach
29.08. Backen 6 – 8 Jahre 09:30 – 12:30 Uhr  Küche in der Elztalschule
30.08. Backen 9 – 11 Jahre 09:30 – 12:30 Uhr  Küche in der Elztalschule
05.09. Kinder-Kirchen-Abenteuer 6 – 12 Jahre 09:00 – 13:00 Uhr  Unterkirche St. Michael Gutach

VIELEN DANK an alle Beteiligten, die für ein so buntes und abwechslungsreiches Programm 2019 gesorgt haben und allen 
einen schönen, erlebnisreichen und erholsamen Sommer. 
Ihre Gemeindeverwaltung 

„Sommerferienprogramm“

Verabschiedung langjähriger Gemeinderatsmitglieder

Im Rahmen der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 
23. Juli 2019 verabschiedete Bürgermeister Urban Singler die nach 
der Wahl am 26. Mai 2019 ausscheidenden Gemeinderäte.
Sieben Gemeinderätinnen und Gemeinderäte kandidierten nicht 
mehr für dieses höchste kommunale Ehrenamt. Man könne hier 
durchaus von einer Zäsur sprechen!
Eberhard Oswald verlässt nach 16-jähriger Gemeinderatstätigkeit 
(davon 5 Jahre 1. Bürgermeisterstellvertreter) das Gremium. Nach 
15-jähriger Amtszeit als Gemeinderat wurde Berthold Reich ver-
abschiedet. Auch Andrea Bucher verlässt nach 13 Jahren als Ge-
meinderätin das Gremium.
Martin Burger und Stefanie Weiner wurden nach ihrer 10-jähri-
gen Zugehörigkeit im Gremium verabschiedet, Heinrich Eble nach 
9 Jahren und Markus Hug nach 5 Jahren.
Bürgermeister Singler überreichte allen ausscheidenden Mitglie-
dern ein Präsent der Gemeinde und bedankte sich herzlich für das 
große Engagement während der Zugehörigkeit im Gemeinderat 
und das gute Miteinander während dieser Zeit und wünschte ih-
nen für die Zukunft alles Gute.
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Wir suchen zum 01.09.2019 für unsere Kommunale Kin-
derkrippe Schatzkiste eine/n:

Erzieher/-in (m/w/d)
In der kommunalen Kinderkrippe werden Kinder im Al-
ter von 2 – 4 Jahren betreut.
Es handelt sich um eine vorerst bis zum 31.08.2020 be-
fristete Teilzeitstelle mit einem Umfang von ca. 70 – 85 
%. Die Arbeitszeiten sind vormittags. 
Die Anstellung und Vergütung richtet sich nach dem 
TVöD – SUE.
Wir suchen eine aufgeschlossene Persönlichkeit mit En-
gagement, Sicherheit und Verantwortungsbewusstsein 
im Umgang mit Kindern.
Ihr Profil:
· abgeschlossene Ausbildung zur/zum Erzieher/-in
·  Spaß und Phantasie in der pädagogischen Arbeit mit 

Kleinkindern, einfühlsamer und wertschätzender 
Umgang mit Eltern sowie Teamfähigkeit und Flexibi-
lität.

Wir bieten Ihnen die Mitarbeit in einem aufgeschlosse-
nen, modernen und qualifiziertem Team.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 
11. August 2019 an 

Gemeindeverwaltung Gutach im Breisgau, 
Personalamt, Dorfstr. 33, 

79261 Gutach im Breisgau.
Gerne auch per E-Mail an: personalamt@gutach.de

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Kury-Hauk (Krip-
penleiterin, 07685/9101-77) gerne zur Verfügung.

Kein Mitteilungsblatt in den  
Kalenderwochen 32 und 33!

Der Nussbaum Verlag hat Betriebsferien vom 05.08.2019 
bis 16.08.2019 (Kalenderwoche 32 und 33).
In dieser Zeit erscheint kein Mitteilungsblatt.
Redaktionsschluss für das Mitteilungsblatt KW 34 ist 
Montag, 19. August 2019, 09:00 Uhr.
Wir bitten um Beachtung.
Ihre Gemeindeverwaltung

Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung
Am 15.08.2019 finden im Rathaus der Gemeinde Gutach 
im Breisgau dringende Arbeiten durch die Telekom an der 
Telefonanlage statt. Leider sind wir an diesem Tag für Sie 
telefonisch nicht erreichbar.
Gerne können Sie mit Ihrem Anliegen während der ge-
wohnten Öffnungszeiten persönlich zu uns kommen.
Wir danken für Ihr Verständnis!
Ihre Gemeindeverwaltung

Bürgermeisteramt informiert:
In der Zeit vom 12.08. – 30.08.2019 können aufgrund der 
Abwesenheit der Sachbearbeiterin auf dem Rathaus in Blei-
bach keine Rentenangelegenheiten bearbeitet werden. 
Auskünfte hierüber können bei der Deutschen Rentenver-
sicherung Baden-Württemberg - Außenstelle Freiburg - Te-
lefon-Nr. 0761 20707-0 eingeholt werden. Wir bitten um 
Beachtung. 
Ihre Gemeindeverwaltung

Herausgeber: Gemeindeverwaltung Gutach im Breisgau
Dorfstraße 33, 79261 Gutach im Breisgau
Druck und Verlag: 
NUSSBAUM MEDIEN Rottweil GmbH & Co. KG, Durschstraße 70, 
78628 Rottweil, Telefon 0741 5340-0, Fax 07033 3204928
Verantwortlich für den amtlichen Teil, 
alle sonstigen Verlautbarungen und Mitteilungen: 
Bürgermeister Urban Singler oder sein Vertreter im Amt
Für „Was sonst noch interessiert“ und den Anzeigenteil: 
Klaus Nussbaum

Es gilt die jeweils aktuelle Anzeigen-Preisliste. 

 

Bist Du auf der Suche nach einer interessanten, 
vielseitigen und abwechslungsreichen  

Ausbildung?
Dann bewirb Dich doch bei uns um einen 

Ausbildungsplatz als 
Verwaltungsfachangestellte/r  

(m/w/d) Fachrichtung Landes- und  
Kommunalverwaltung

Beginn der Ausbildung ist der 01.09.2020. Den prakti-
schen Teil Deiner Ausbildung absolvierst Du bei uns in 
verschiedenen Bereichen im Rathaus, den Blockunter-
richt der Berufsschule an der kaufmännischen Berufs-
schule in Freiburg im Breisgau. Zum Ende der Ausbil-
dung findet ein viermonatiger Lehrgang statt, der Dich 
auf die Abschlussprüfung an der Badischen Gemeinde-
verwaltungsschule in Freiburg vorbereitet. Deine Ausbil-
dung dauert 3 Jahre, es ist aber auch eine Verkürzung 
auf 2 ½ Jahre möglich.
Die Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten 
richtet sich an Dich, wenn Du
· kontaktfreudig und flexibel bist,
·     Freude am Umgang mit Menschen hast,
·     Spaß an der Arbeit im Team hast und
·  mindestens einen Realschulabschluss oder gleichwer-

tigen Bildungsstand hast.
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann sende uns Deine Bewerbungsunterlagen bis zum 
3. November 2019 an 

Gemeindeverwaltung Gutach im Breisgau, 
Personalamt, Dorfstr. 33, 

79261 Gutach im Breisgau.
Gerne auch per E-Mail an: personalamt@gutach.de

Weitere Informationen erhältst Du unter www.gutach.
de oder bei Frau Trenkle (Ausbilderin, Tel. 07685/9101-
12, E-Mail: trenkle@gutach.de).
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Gemeinde Gutach im Breisgau
Landkreis Emmendingen
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg - GemO - hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Gutach im Breisgau am 23.07.2019 folgende am 23. Okto-
ber 2001 zuletzt geänderte 

Hauptsatzung
beschlossen:

I. Form der Gemeindeverfassung
§ 1   Gemeinderatsverfassung

Verwaltungsorgane der Gemeinde sind der Gemeinderat 
und der Bürgermeister.

II.    Gemeinderat
§ 2   Rechtsstellung, Aufgaben und Zuständigkeiten

Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das 
Hauptorgan der Gemeinde. Er legt die Grundsätze für die 
Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet über alle 
Angelegenheiten der Gemeinde, soweit nicht der Gemein-
derat den Ausschüssen oder dem Bürgermeister bestimmte 
Angelegenheiten übertragen hat oder der Bürgermeister 
kraft Gesetzes zuständig ist. Der Gemeinderat überwacht 
die Ausführung seiner Beschlüsse und sorgt beim Auftre-
ten von Missständen in der Gemeindeverwaltung für deren 
Beseitigung durch den Bürgermeister.

§ 3   Zusammensetzung
1)  Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als 

Vorsitzenden und ehrenamtlichen Mitgliedern (Ge-
meinderäte).

2)  Die Zahl der Gemeinderäte wird zur nächsten regelmä-
ßigen Wahl der Gemeinderäte auf 14 festgesetzt.

III.   Ausschüsse des Gemeinderates
§ 4   Beschließende Ausschüsse

1)  Es werden folgende beschließende Ausschüsse gebildet:
  1.1    der Verwaltungsausschuss,
  1.2    der Technische Ausschuss.
2)  Jeder dieser Ausschüsse besteht aus dem Bürgermeister 

als Vorsitzenden und 7 weiteren Mitgliedern des Ge-
meinderats.

3)  Für die weiteren Mitglieder der Ausschüsse werden 
Stellvertreter bestellt, welche diese Mitglieder im Ver-
hinderungsfall vertreten.

§ 5   Allgemeine Zuständigkeiten der beschließenden 
Ausschüsse

1)  Die beschließenden Ausschüsse entscheiden im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit selbständig an Stelle des Gemeinde-
rates.

2)  Den beschließenden Ausschüssen werden die in den §§ 
7 bis 8 bezeichneten Aufgabengebiete zur dauernden 
Erledigung übertragen. Ist zweifelhaft, welcher Aus-
schuss im Einzelfall zuständig ist, ist die Zuständigkeit 
des Verwaltungsausschusses gegeben.

3)  Die beschließenden Ausschüsse sind innerhalb ihres Ge-
schäftskreises zuständig für:

  3.1   die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haus-
haltsplan, soweit der Betrag im Einzelfall mehr 
als 17.000 Euro, aber nicht mehr als 38.000 Euro 
beträgt,

  3.2   die Zustimmung zu überplanmäßigen und außer-
planmäßigen Ausgaben von mehr als 3.000 Euro, 
aber nicht mehr als 8.000 Euro im Einzelfall.

4)  Soweit sich die Zuständigkeit der beschließenden Aus-
schüsse nach Wertgrenzen bestimmt, beziehen sich die-
se auf den einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang. Die 
Zerlegung eines solchen Vorgangs in mehrere Teile zur 
Begründung einer anderen Zuständigkeit ist nicht zu-
lässig. Bei voraussehbar wiederkehrenden Leistungen 
bezieht sich die Wertgrenze auf den Jahresbetrag.

§ 6    Beziehungen zwischen dem Gemeinderat und  
beschließenden Ausschüssen

1)  Wenn eine Angelegenheit für die Gemeinde von beson-
derer Bedeutung ist, können die Ausschüsse die Angele-

genheit mit den Stimmen eines Viertels aller Mitglieder 
dem Gemeinderat zur Beschlussfassung unterbreiten.

2)  Der Gemeinderat kann den beschließenden Ausschüs-
sen allgemein oder im Einzelfall Weisungen erteilen, 
jede Angelegenheit an sich ziehen oder Beschlüsse der 
beschließenden Ausschüsse, solange sie noch nicht voll-
zogen sind, ändern oder aufheben.

3)  Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinde-
rat vorbehalten ist, sollen dem zuständigen beschlie-
ßenden Ausschuss zur Vorberatung zugewiesen wer-
den. Auf Antrag des Vorsitzenden oder eines Fünftels 
aller Mitglieder des Gemeinderates sind sie dem zustän-
digen beschließenden Ausschuss zur Vorberatung zu 
überweisen.

4)  Der Gemeinderat kann Angelegenheiten, die die Aufga-
bengebiete verschiedener Ausschüsse berühren, selbst 
erledigen. Die Zuständigkeit des Gemeinderates ist an-
zunehmen, wenn zweifelhaft ist, ob die Behandlung 
einer Angelegenheit zur Zuständigkeit des Gemeinde-
rates oder zu der eines beschließenden Ausschusses ge-
hört.

5)  Widersprechen sich die noch nicht vollzogenen Be-
schlüsse zweier Ausschüsse, so hat der Bürgermeister 
den Vollzug der Beschlüsse auszusetzen und die Ent-
scheidung des Gemeinderates herbeizuführen.

§ 7    Verwaltungsausschuss
1)  Der Geschäftskreis des Verwaltungsausschusses umfasst 

folgende Aufgabengebiete:
 1.1   Personalangelegenheiten, allgem. Verwaltungs-

angelegenheiten,
 1.2   Finanz- und Haushaltswirtschaft einschließlich 

Abgabenangelegenheiten,
 1.3   Schulangelegenheiten, Kindergartenangelegen-

heiten,
 1.4  soziale und kulturelle Angelegenheiten,
  1.5   Gesundheits- und Veterinärangelegenheiten, 

Zuchttierhaltung,
 1.6  Marktangelegenheiten,
 1.7   Verwaltung der Liegenschaften der Gemeinde 

einschließlich der Waldbewirtschaftung, Jagd, Fi-
scherei und Weide.

2)  In seinem Geschäftskreis entscheidet der Verwaltungs-
ausschuss über:

  2.1    die Ernennung, Einstellung, Entlassung und sons-
tige personalrechtlichen Entscheidungen von Be-
amten des einfachen Dienstes sowie des mittle-
ren Dienstes bis einschließlich Besoldungsgruppe 
A 8 und von Angestellten der Vergütungsgrup-
pen TVÖD EG 9a bis TVÖD EG 9c, soweit es sich 
nicht um Aushilfsangestellte handelt,

  2.2    die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan ein-
zeln ausgewiesenen Freigebigkeitsleistungen 
von mehr als 3.000 Euro, aber nicht mehr als 
8.000 Euro im Einzelfall,

  2.3    die Stundung von Forderungen,
  2.3.1   von mehr als 3 Monaten bis zu 6 Monaten für 

einen Betrag ab 6.000 Euro,
 2.3.2   von mehr als 6 Monaten für einen Betrag von 

mehr als 6.000 Euro bis zu einem Betrag von 
50.000 Euro,

  2.4    den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde oder 
die Niederschlagung solcher Ansprüche die Füh-
rung von Rechtsstreiten und den Abschluss von 
Vergleichen, wenn der Verzicht oder die Nieder-
schlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen 
das Zugeständnis der Gemeinde im Einzelfall 
mehr als 3.000 Euro aber nicht mehr als 10.000 
Euro beträgt,

  2.5    die Veräußerung und dingliche Belastung, den 
Erwerb und Tausch von Grundeigentum oder 
grundstücksgleichen Rechten, einschließlich der 
Ausübung von Vorkaufsrechten im Wert von 
mehr als 17.000 Euro, aber nicht mehr als 38.000 
Euro im Einzelfall,

  2.6    Verträge über die Nutzung von Grundstücken 
oder beweglichem Vermögen bei einem jähr-
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lichen Mietwert oder Pachtwert von mehr als 
3.000 Euro aber nicht mehr als 5.000 Euro; bei 
der Vermietung gemeindeeigener Wohnungen 
in unbeschränkter Höhe,

  2.7    die Veräußerung von beweglichem Vermögen im 
Wert von mehr als 17.000 Euro aber nicht mehr 
als 38.000 Euro im Einzelfall.

§ 8    Technischer Ausschuss
1)  Der Geschäftskreis des Technischen Ausschusses umfasst 

folgende Aufgabengebiete:
  1.1    Bauleitplanung und Bauwesen (Hoch- und Tief-

bau, Vermessung),
 1.2     Versorgung und Entsorgung,
 1.3      Straßenbeleuchtung, technische Verwaltung der 

Straßen, Bauhof, Fuhrpark,
 1.4    Verkehrswesen,
 1.5     Feuerlöschwesen und Zivilschutz,
 1.6     Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten,
 1.7      Technische Verwaltung gemeindeeigener Gebäu-

de,
 1.8   Sport-, Spiel-, Freizeiteinrichtungen, Park- und 

Gartenanlagen,
 1.9   Umweltschutz, Landschaftspflege und Gewässe-

runterhaltung.
2)  In seinem Geschäftskreis entscheidet der Technische 

Ausschuss über:
  2.1   die Erklärung des Einvernehmens der Gemeinde 

bei der Entscheidung über:
 2.1.1   die Zulassung von Ausnahmen von der Verände-

rungssperre (§ 14 Abs. 2 Baugesetzbuch -BauGB-),
 2.1.2   die Zulassung von Ausnahmen und die Erteilung 

von Befreiungen von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes (§ 31 BauGB),

 2.1.3   die Zulassung von Vorhaben während der Auf-
stellung eines Bebauungsplanes (§ 33 BauGB),

 2.1.4   Die Zulassung von Vorhaben innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB),

 2.1.5    die Zulassung von Vorhaben im Außenbereich (§ 
35 BauGB), wenn in den Fällen,

 2.1.1   bis 2.1.5   die jeweilige Angelegenheit für die 
städtebauliche Entwicklung der Gemeinde nicht 
von grundsätzlicher Bedeutung oder Wichtigkeit 
ist,

 2.2     die Stellungnahmen der Gemeinde zu Bauanträ-
gen nach § 53 Abs. 2 und § 54 Abs. 2 LBO,

 2.3    die Entscheidung über die Ausführung eines Vor-
habens des Hoch- und Tiefbaus (Baubeschluss) 
und die Genehmigung der Bauunterlagen, die 
Vergabe der Lieferungen und Leistungen für die 
Bauausführung (Vergabebeschluss) sowie die 
Anerkennung der Schlussabrechnung (Abrech-
nungsbeschluss) bei voraussichtlichen bzw. tat-
sächlichen Gesamtbaukosten von nicht mehr als 
38.000 Euro im Einzelfall,

 2.4     planerische Leistungen und Gutachten bei vor-
aussichtlichen Honorarkosten von nicht mehr als 
38.000 Euro, soweit nicht Nr. 2.3,

 2.5     Anträge auf Zurückstellung der Entscheidung 
über die Zulässigkeit von Vorhaben und auf vor-
läufige Untersagung gem. § 15 BauGB,

 2.6     die Erteilung von Genehmigungen und die Ent-
scheidung über allgemeine erteilte Genehmigun-
gen nach § 144 BauGB.

IV.    Der Bürgermeister
§ 9    Zuständigkeiten

1)  Der Bürgermeister leitet die Gemeindeverwaltung und 
vertritt die Gemeinde. Er ist für die sachgemäße Erledi-
gung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen Gang 
der Verwaltung verantwortlich und regelt die innere 
Organisation der Gemeindeverwaltung. Der Bürger-
meister erledigt in eigener Zuständigkeit die Geschäf-
te der laufenden Verwaltung und die ihm sonst durch 
Gesetz oder vom Gemeinderat übertragenen Aufga-
ben. Weisungsaufgaben erledigt der Bürgermeister in 
eigener Zuständigkeit, soweit gesetzlich nichts anderes 

bestimmt ist. Dies gilt auch, wenn die Gemeinde in ei-
ner Angelegenheit angehört wird, die aufgrund einer 
Anordnung der zuständigen Behörde geheim zu halten 
ist.

2)  Dem Bürgermeister werden folgende Aufgaben zur Er-
ledigung dauernd übertragen, soweit es sich nicht be-
reits um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt:

 2.1   Die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haus-
haltsplan bis zum Betrag von 17.000 Euro im Ein-
zelfall,

 2.2   die Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben 
und zur Verwendung von Deckungsreserven von 
bis zu 3.000 Euro im Einzelfall,

 2.3   die Ernennung, Einstellung und Entlassung und 
sonstige personalrechtliche Entscheidungen von 
Angestellten der Vergütungsgruppen TVÖD EG 1 
bis 8 , Aushilfsangestellten, Arbeitern, Beamten-
anwärtern, Auszubildenden, Praktikanten und 
anderen in Ausbildung stehenden Personen,

 2.4   die Gewährung von unverzinslichen Lohn- und 
Gehaltsvorschüssen sowie Unterstützungen und 
von Arbeitgeberdarlehen im Rahmen der Richt-
linien,

 2.5   die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan ein-
zeln ausgewiesenen Freigebigkeitsleistungen bis 
zu 3.000 Euro im Einzelfall,

 2.6   die Stundung von Forderungen im Einzelfall,
 2.6.1   bis zu 3 Monaten in unbeschränkter Höhe,
 2.6.2   über 3 Monaten bis zu 6 Monaten bis zu einem 

Betrag von 6.000 Euro,
 2.7    den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und 

die Niederschlagung solcher Ansprüche, die Füh-
rung von Rechtsstreiten und den Abschluss von 
Vergleichen, wenn der Verzicht oder die Nieder-
schlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen 
das Zugeständnis der Gemeinde im Einzelfall 
nicht mehr als 3.000 Euro beträgt,

 2.8     die Veräußerung und dingliche Belastung, der 
Erwerb und Tausch von Grundeigentum oder 
grundstücksgleichen Rechten einschließlich der 
Ausübung von Vorkaufsrechten im Wert bis zu 
17.000 Euro,

 2.9     Verträge über die Nutzung von Grundstücken 
oder beweglichen Vermögen bis zu einem jähr-
lichen Miet- oder Pachtwert von 3.000 Euro im 
Einzelfall,

 2.10     die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis 
zu 17.000 Euro im Einzelfall,

 2.11    die Bestellung von Bürgern zu ehrenamtlicher 
Mitwirkung sowie die Entscheidung darüber, ob 
ein wichtiger Grund für die Ablehnung einer sol-
chen ehrenamtlichen Mitwirkung vorliegt,

 2.12    die Zuziehung sachkundiger Einwohner und 
Sachverständiger zu den Beratungen einzelner 
Angelegenheiten im Gemeinderat und in be-
schließenden Ausschüssen,

 2.13     die Beauftragung der Feuerwehr zur Hilfeleis-
tung in Notlagen und mit Maßnahmen der 
Brandverhütung im Sinne des § 2 Abs.2 des Feu-
erwehrgesetz,

 2.14     die Entscheidung zu Übernahme von Ausfallhaf-
tungen für Darlehen im Rahmen der Wohnungs-
bauförderung bei der Landeskreditbank Baden-
Württemberg - Förderbank in Karlsruhe und die 
Übernahme der erforderlichen Ausfallbürgschaft 
durch die Gemeinde, sowie Pfandfreigaben und 
Schuldhaftentlassungen für diese Darlehen bis 
250.000 Euro.

V.    Ortsteile
§ 10   Benennung der Ortsteile

1)  Das Gemeindegebiet besteht aus folgenden, räumlich 
voneinander getrennten Ortsteilen

 1.1  Gutach
 1.2  Bleibach
 1.3  Siegelau
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2)  Die räumlichen Grenzen der einzelnen Ortsteile nach 
Absatz 1 sind jeweils die Gemarkungen der früheren 
Gemeinden gleichen Namens.

VI.    Unechte Teilortswahl
§ 11   Unechte Teilortswahl

1)  Die unechte Teilortswahl wurde zur Wahl der Gemeinde-
räte am 13.06.2004 aufgehoben. Die Zahl der Gemeinde-
räte ergibt sich ab diesem Zeitpunkt aus § 3 Abs. 2.

VII.   Schlussbestimmungen
§ 12   Inkrafttreten

Diese Hauptsatzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 23. Okto-
ber 2001, einschließlich der in der Zwischenzeit ergange-
nen Änderungen, außer Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Gutach im Breisgau, den 23.07.2019.
gez. Urban Singler, Bürgermeister

Grundsteuer und Gewerbesteuer
III. Quartal 2019
Am 15. August 2019 sind die Grundsteuer- und Gewerbe-
steuervorauszahlungen für das III. Quartal 2019 fällig.
Zu diesen Quartalszahlungen werden keine gesonderten 
Bescheide verschickt. Die Höhe der Grundsteuer bzw. der 
Gewerbesteuer ersehen Sie aus den Ihnen zuletzt zuge-
stellten Jahres- bzw. Änderungsbescheiden. 
Bitte überweisen Sie die fälligen Beträge unter Angabe des 
Buchungszeichens, sofern Sie der Gemeindekasse keine Ab-
buchungsermächtigung erteilt haben.
Möchten Sie zukünftig die fälligen Beträge der Gemein-
de Gutach im Breisgau auch abbuchen lassen, erhalten Sie 
bei uns ein entsprechendes Formular, rufen Sie an auf der 
Gemeindekasse 07685/9101-18. Sie können uns die Ab-
buchungsermächtigung auch über das Internet erteilen: 
www.gutach.de/Bürgerservice/Online-Formulare/Abbu-
chungsermächtigung.
Ihre Gemeindeverwaltung

Untersagung der Wasserentnahme aus 
oberirdischen Gewässern
Die Entnahme von Wasser mittels Pumpvorrichtungen aus 
oberirdischen Gewässern in der Gemeinde Gutach im Breis-
gau ist nicht zulässig.
Es ist somit insbesondere verboten, aus den genannten Ge-
wässern Wasser zu entnehmen, um damit landwirtschaftli-
che Grundstücke, Rasenflächen oder Gärten zu beregnen 
oder zu bewässern.
Jede Missachtung wird zur Anzeige gebracht.
Ihre Gemeindeverwaltung

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Allen Altersjubilaren, die im Monat Juli/August ihren Ge-
burtstag feiern und aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder 
namentlich nicht genannt werden möchten, gratulieren 
wir recht herzlich und wünschen ihnen alles Gute, vor al-
lem Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Wichtige Rufnummern 
bei Unfall und Gefahr

NOTDIENSTE
Arzt
An Werktagen nach 18 Uhr ist der diensthabende Arzt 
durch Anruf beim Hausarzt zu erfahren. 
Außerhalb der regulären Sprechzeiten der Arztpraxen ist 
der ärztliche, kinderärztliche, gynäkologische und augen-
ärztliche Bereitschaftsdienst unter Tel. 116 117 zu erreichen.
An Wochenenden und Feiertagen ist der zahnärztliche 
Notfalldienst unter Tel.: 0180 3222555-70 erreichbar.

In Notfällen:
Notruf Polizei: 110
Notruf Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst: 112
Kinderärztlicher Notfalldienst: 0180 6076111
Augenärztlicher Notfalldienst: 0180 6075311
Rufnummer Krankentransport: 19222
Gift-Notrufzentrale: 0761 19240
Notruf-Fax an die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle: 
07641 4601-77 (nur für schwerhörige, ertaubte, gehörlo-
se und sprachgeschädigte Personen).

Öffnungszeiten der Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus 
Emmendingen:
Montag, Dienstag und Donnerstag von 19 bis 22 Uhr
Mittwoch und Freitag von 16 bis 22 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage 8 bis 22 Uhr
(vorherige Anmeldung nicht erforderlich)
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Kostenlose zentrale Rufnummer 116117

Dienstbereitschaft von 8:30 Uhr bis 8:30 Uhr 
des folgenden Tages:

Di., 30.07.  Kandel-Apotheke, Waldkirch 
            Lange Str. 58, Tel. 07681 9320
Mi., 31.07.  Apotheke am Heidacker, 
    Freiamt (Ottoschwanden), 
    Hauptstr. 49, Tel. 07645 917877
           Waldhorn-Apotheke, Sexau 
           Emmendinger Str. 6, Tel. 07641 47575
Do., 01.08. Kronen-Apotheke, Teningen 
            Reetzenstr. 5, Tel. 07641 41109
            Severin-Apotheke, Denzlingen 
            Alemannenstr. 17, Tel. 07666 5844
Fr., 02.08.  Breisgau-Apotheke, Teningen 
           Alemannenstr. 2 A, Tel. 07641 8460
             Kandel-Apot. im Gesundheitszentrum, Wald-

kirch Fabrik Sonntag 5 A, Tel. 07681 4925250
Sa., 03.08.  Nikolai-Apotheke, Waldkirch 
            Adenauerstr. 11, Tel. 07681 4740740
So., 04.08.  Bürkle-Apotheke, Emmendingen 
            Schillerstr. 19, Tel. 07641 42301
           Schwarzwald-Apotheke, Simonswald 
           Talstr. 36 A, Tel. 07683 794
Mo., 05.08. Apotheke im Kohlerhof, Denzlingen
            Rosenstr. 1, Tel. 07666 949110
Di., 06.08.  easyApotheke, Emmendingen 
           Freiburger Str. 4, Tel. 07641 954280
Mi., 07.08. Stadt-Apotheke, Waldkirch 
            Lange Str. 37, Tel. 07681 479110
Do., 08.08.  Central-Apotheke, Emmendingen 
            Theodor-Ludwig-Str. 11, Tel. 07641 914170
            Rathaus-Apotheke, Elzach 
             Hauptstr. 70, Tel. 07682 1717
Fr., 09.08.  Glotter-Apotheke, Glottertal 
            Talstr. 70 A, Tel. 07684 1355
            Neue Apotheke, Emmendingen 
           Milchhofstr. 1, Tel. 07641 9332221
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Sa., 10.08.  Apotheke auf der Bleiche, Emmendingen 
           Lessingstr. 19, Tel. 07641 51852
So., 11.08.  Marien-Apotheke, Gutach 
            Golfstr. 9, Tel. 07681 7257
           Paracelsus-Apotheke, Denzlingen 
           Schwarzwaldstr. 3, Tel. 07666 2392
Mo., 12.08. Spitzweg-Apotheke, Emmendingen 
            Fritz-Boehle-Str. 38, Tel. 07641 51191
Di., 13.08.   Stadtapotheke am Marktplatz, Emmendin-

gen, Marktplatz 9, Tel. 07641 8763
Mi., 14.08.  Aesculap-Apotheke, Teningen (Köndringen) 
           Bahnhofstr. 3, Tel. 07641 54300
           Schwarzwald-Apotheke, Elzach 
           Nikolausplatz 2, Tel. 07682 392
Do., 15.08. Aesculap-Apotheke, Teningen (Köndringen)
           Bahnhofstr. 3, Tel. 07641 54300
           Glocken-Apotheke, Kollnau 
           Kollnauer Str. 1, Tel. 07681 7054
Fr., 16.08.  Schlossberg-Apotheke, Emmendingen 
           Steinstr. 12, Tel. 07641 914650
           Severin-Apotheke, Denzlingen 
            Alemannenstr. 17, Tel. 07666 5844
Sa., 17.08.  Kandel-Apotheke, Waldkirch 
           Lange Str. 58, Tel. 07681 9320
So., 18.08.  Apotheke am Heidacker, Freiamt (Otto-

schwanden), Hauptstr. 49, Tel. 07645 917877
           Waldhorn-Apotheke, Sexau 
           Emmendinger Str. 6, Tel. 07641 47575
Mo., 19.08. Apotheke auf der Bleiche, Emmendingen 
             Lessingstr. 19, Tel. 07641 51852
Di., 20.08.  Apotheke im Kohlerhof, Denzlingen 
           Rosenstr. 1, Tel. 07666 949110

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Samstag/Sonntag, 03.08./04.08.2019
Dr. Bretzinger, Glottertal
Winterbachstr. 13, Tel. 07684 90890
Dr. Brodauf, Emmendingen
Gottfried-Keller-Weg 4, Tel. 07641 54636
Samstag/Sonntag, 10.08./11.08.2019
Dr. Tietz, Waldkirch
Rudolf-Blessing-Str. 2, Tel. 07681 494936
Dr. Rudloff, Elzach
Brandstr. 10, Tel. 07682 290
Samstag/Sonntag, 17.08./18.08.2019
Dr. Kneucker, Denzlingen
Thüringer Straße 7, Tel. 07666 7868
Dr. Rudloff, Elzach
Brandstr. 10, Tel. 07682 290

Notdienst für Strom/Straßenbeleuchtung
Netze BW GmbH, Region Rheinhausen, Störungsmelde-
stelle 0800 3629477

Notdienst für Wasser:
Tel. 0170 6313727

Recyclinghof/Grünschnittsammelplatz Bleibach:
Hintermatte 2, Öffnungszeiten: 
Freitag   13:00 bis 17:00 Uhr und 
Samstag    9:00 bis 14:00 Uhr

Vom 4. April bis einschließlich 17. Oktober jeden Mittwoch 
von 16:00 bis 19:00 Uhr (nur Grünschnittsammelplatz).

Fachstelle Sucht
Beratung, Behandlung, Prävention
Friedhofstr. 1, Waldkirch, Tel. 07681 24623, 
Dienstag, Donnerstag 10:00 – 17:00 Uhr

emma
Jugend- und Drogenberatung
Friedhofstr. 1
Tel. 07681 3891 und 07641 41970

Kreisseniorenrat des Landkreises Emmendingen: 

www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

Einschränkungen im Zugverkehr  
der Breisgau-S-Bahn zwischen  
Freiburg und Waldkirch 
Betroffen ist der Zeitraum vom 3. bis 18. August 2019
Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG kommt es von 
Samstag, 3. August, bis einschließlich Sonntag, 18. Au-
gust 2019, bei der Breisgau-S-Bahn zwischen Freiburg und 
Denzlingen sowie teilweise auch zwischen Denzlingen und 
Waldkirch zu geänderten Fahrzeiten und Schienenersatz-
verkehr (SEV). Zwischen Elzach und Waldkirch verkehren 
die Züge zumeist nach dem regulären Fahrplan. Da die 
Baumaßnahme in unterschiedliche Phasen unterteilt ist, 
sind unterschiedliche Ersatzkonzepte nötig:

Samstag und Sonntag, 3. und 4. August 2019
Am ersten Wochenende (Samstag und Sonntag, 3. und  
4. August 2019) können nur wenige Zugverbindungen 
aufrecht erhalten werden. Fast alle Fahrten der SWEG zwi-
schen Freiburg und Denzlingen entfallen, zum Teil sogar 
bis beziehungsweise ab Waldkirch. Ein Schienenersatzver-
kehr wird angeboten. Teilweise fahren Züge, jedoch zu ab-
weichenden Fahrzeiten.

Montag bis Freitag, 5. bis 9. sowie 12. bis 16. August 2019
Montags bis freitags können bereits ab Mittag einige Züge 
verkehren – zumeist durchgehende Fahrten zwischen Frei-
burg und Elzach. Die Zugfahrten um 16.40, 17.40 und 18.40 
Uhr von Freiburg Hbf. nach Waldkirch sowie die Zugfahr-
ten um 17.08, 18.08 und 19.08 Uhr von Waldkirch nach 
Freiburg Hbf. entfallen ersatzlos. Der Abendverkehr von 19 
Uhr an zwischen Freiburg und Elzach kann komplett mit 
Zügen durchgeführt werden, wenn auch zum Teil zu ab-
weichenden Fahrzeiten.

Samstage und Sonntage, 10./11. sowie 17./18. August 2019 
An den letzten beiden Wochenenden (Samstage, 10. und 
17. August 2019, und Sonntage, 11. und 18. August 2019) 
sind mehrere Zugfahrten auf der gesamten Strecke zwi-
schen Freiburg und Elzach möglich. Fahrten zwischen Frei-
burg und Denzlingen beziehungsweise Waldkirch müssen 
zum Teil weiterhin durch Busse ersetzt werden. An den 
Sonntagen, 11. und 18. August 2019, ist jedoch nur noch 
für wenige Zugfahrten ein SEV nötig.
Die Ersatzbusse verkehren zumeist zu geänderten Uhrzei-
ten und weisen längere Fahrzeiten auf. Die Busse halten 
am Freiburger Hauptbahnhof sowie in Denzlingen, Wald-
kirch-Batzenhäusle und Waldkirch direkt am Bahnhof. An 
den anderen Bahnhalten gelten die ausgewiesenen Er-
satzhaltestellen: VAG-Haltestelle „Sonnenstraße“ für Frei-
burg Herdern, VAG-Haltestelle „Tullastraße“ für Freiburg 
Zähringen, „Rathaus West“ für Gundelfingen und „Kirche“ 
für Bahnhof Buchholz. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in 
den SEV-Bussen nicht möglich.
Um die Belastung der Fahrgäste so gering wie möglich zu 
halten, bedienen die Züge der DB Regio auf der Rheintal-
bahn zwischen Freiburg und Offenburg zum Teil die zu-
sätzlichen Halte Freiburg-Herdern, Freiburg-Zähringen und 
Gundelfingen. Fahrgäste informieren sich bitte unbedingt 
vor Reiseantritt über ihre Reiseverbindungen. Die kon-
kreten Änderungen sind auf den Websites www.sweg.de, 
www.efa-bw.de und www.bahn.de zu finden. Telefonische 
Auskünfte erteilt außerdem die Service-Zentrale der SWEG 
unter 0 78 21/9 96 07 70.
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Netze BW bietet neuen digitalen Service 
bei Stromstörungen an 
Was tun, wenn plötzlich der Strom ausfällt? Zum Melden 
einer solchen Störung gibt es bei der Netze BW schon lange 
die kostenlose Störungsnummer 0800 3629-477. Seit eini-
gen Jahren kann man sich zudem auf der Homepage der 
Netze BW unter Eingabe der Postleitzahl über den Strom-
ausfall in seiner Komme informieren (www.netze-bw.de/
stoerungen). Hier findet man auch Informationen und 
Tipps zum Verhalten bei einem Stromausfall. Nun bietet 
der Netzbetreiber darüber hinaus noch einen weiteren Ser-
vice an. Über das Portal „störungsauskunft.de“ kann man 
Stromstörungen online melden, Informationen mit ande-
ren Nutzern teilen und Auskünfte der Netzbetreiber zu 
Versorgungsunterbrechungen abrufen. 

Und so funktioniert „störungsauskunft.de“:
•	Einfach www.störungsauskunft.de aufrufen. Dort er-

scheint eine Deutschlandkarte, die Markierungen von ge-
meldeten Störungen zeigt. So hat man schnell den Über-
blick, wo aktuell ein Stromausfall ist. Auch hier erhält 
man über die Eingabe der Postleitzahl die Versorgungs-
informationen direkt für seinen Heimatort. Ebenso leicht 
kann man ‚seinen‘ Stromausfall auf der Plattform eintra-
gen und eine Meldung an seinen Netzbetreiber schicken. 

„Störungsauskunft.de“ ergänzt das bisherige Angebot der 
Netze BW bei Störungen um einen digitalen, interaktiven 
und unkomplizierten Kommunikationsweg. Dadurch sind 
die betroffenen Bürger nun direkter und zeitnah über Stö-
rungen und deren Verlauf informiert.

Das Kreismedienzentrum  
macht Sommerpause 
Das Kreismedienzentrum im Alten Krankenhaus macht 
Sommerpause. Die Einrichtung ist von Montag, 5. August 
2019 bis einschließlich Dienstag, 3. September 2019 ge-
schlossen. Erster Öffnungstag ist in der letzten Sommerfe-
rienwoche am Mittwoch, 4. September 2019.

Keine Sprechstunde des Pflegestützpunktes 
In der Ferienzeit fallen die Vor-Ort-Sprechstunden des 
Pflegestützpunktes in Waldkirch-Kollnau am Montag,  
12. August 2019 und Montag, 19. August 2019 aus. In die-
ser Zeit können sich Betroffene und Angehörige an den 
Plfegestützpunkt des Landratsamtes in Emmendingen 
(Markgrafenstraße 8), Telefon 07641 451 3091, E-Mail: pfle-
gestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de) wenden. 

Notfallpunkte am Rheinufer eingerichtet 
Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Freiburg hat am 
Rheinufer zwischen Weil am Rhein und Au am Rhein 74 
Notfallpunkte eingerichtet. Diese Anfahrtspunkte für Ret-
tungskräfte wurden in enger Abstimmung mit den Inte-
grierten Leitstellen der Rettungsdienste festgelegt. Die 
Notfallpunkte stehen an prägnanten Punkten entlang 
dem Rheinuferweg und sind gekennzeichnet durch grüne 
Schilder mit weißem Kreuz und der Aufschrift „Anfahrts-
punkt für Rettungsfahrzeuge – Notruf 112“ sowie des 
Rheinkilometers und der Durchwahl der zuständigen Ret-
tungsleitstelle. Die Standorte und Zufahrten zu den Not-
fallpunkten sind bei den Integrierten Leitstellen hinterlegt 
und ermöglichen Rettungskräften im Notfall eine zügige 
Anfahrt. Somit können z. B. Schifffahrtstreibende, Was-
sersportler, Beschäftigte von Behörden, Angler, Radfahrer 
oder Spaziergänger, die am Rheinufer in Not geraten und 
telefonisch Hilfe anfordern, mit Angabe der Notfallpunkt-
Nummer den Rettungskräften den schnellsten Weg weisen.

Sehr hohe Waldbrandgefahr –  
Absolutes Grillverbot im Wald
Das Forstamt im Landkreis Emmendingen informiert darü-
ber, dass aufgrund der langanhaltenden Trockenheit und 
der damit verbundenen extrem hohen Waldbrandgefahr 
jegliches Feuer im Wald ab sofort verboten ist. Deshalb 
sind auch alle offiziellen Grillstellen im Wald bis auf Weite-
res geschlossen. Wochenlange hohe Temperaturen, kaum 
Regen und dazu immer ein leichter Wind begünstigen 
Waldbrände. Ein kleiner Funken reicht aus und das Gras 
oder Reisig im Umfeld der Grillstellen brennt, informiert 
das Forstamt. Die Brandgefahr geht aber nicht nur von den 
Grillstellen aus. So können etwa eine weggeworfene Ziga-
rettenkippe oder heiße Autoteile (z. B. Katalysator) weite-
re Ursachen für Brände im und am Wald sein. Aus diesem 
Grund ist derzeit höchste Aufmerksamkeit im Wald nötig. 
Das Forstamt bittet die Waldbesucherinnen und Waldbesu-
cher daher, besonders achtsam zu sein. Kleinste Rauchzei-
chen können Hinweise für ein entstehendes Feuer sein. Der 
Wind führt dann zu einer schnellen Ausbreitung.

Kinderkochkurs:  
Leckeres von Sträuchern und Hecken
Der August ist Beeren- und Kräuterzeit. Darum geht’s auch 
beim Kochkurs für kleine Gartenköche am Donnerstag, 
15. August und Freitag, 16. August 2019 beim Kochkurs 
für Kinder von sechs bis zwölf Jahren jeweils von 10:00 
bis 13:00 Uhr im Landwirtschaftlichen Bildungszentrum 
Emmendingen-Hochburg. Aus Heidelbeeren, Himbeeren, 
Stachelbeeren, roten und schwarzen Johannisbeeren sowie 
Brombeeren werden nach der vorherigen Ernte durch die 
Kinder einfache Speisen zubereitet. Die Teilnahmegebühr 
beträgt 3 € plus 3 € für Lebensmittel und Materialkosten. 
Der Beitrag kann auf Nachfrage reduziert werden. Anmel-
dung bis 8. August 2019 beim Landwirtschaftsamt Emmen-
dingen per E-Mail unter kochworkshop@landkreis-emmen-
dingen.de. Der Kurs wird im Rahmen der Initiative „Komm 
in Form“ durch das Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz Baden-Württemberg gefördert.

Hinweise zum Mülltonnenwechsel
Veränderungen bei den Müllbehältern (An- und Abmel-
dung, Tausch in größere oder kleinere Müllbehälter) kön-
nen nur vom Eigentümer oder der damit beauftragten 
Hausverwaltung bei der Abfallwirtschaft des Landratsam-
tes beantragt werden. Mitteilungen über Änderungen, z. 
B. Adressänderungen, Namensänderungen, etc. müssen 
immer schriftlich erfolgen, da eine automatische Mittei-
lung über das Einwohnermeldeamt oder das Grundbuch-
amt nicht erfolgt. Bei einem Kauf, Verkauf oder beim Erbe 
eines Hauses oder einer Wohnung benötigt die Abfallwirt-
schaft das Datum des Eigentümerwechsels, die Angaben 
von bisherigem und neuem Eigentümer (Vor-, Zuname, 
derzeitige Postanschrift) und die Mitteilung darüber, ob 
der Müllbehälter von dem neuen Eigentümer übernom-
men wird. Die dafür notwendigen Formulare liegen in den 
Rathäusern der Gemeinden sowie im Landratsamt an der 
Infotheke im Hauptgebäude und im Haus am Festplatz aus. 
Die Formulare stehen auch auf der Internetseite des Land-
ratsamtes Emmendingen unter www.landkreis-emmendin-
gen.de > Abfallwirtschaft. Müllbehälter dürfen bei einem 
Umzug nicht mitgenommen werden. Sie verbleiben stets 
für mögliche Nachmieter beim Haus oder der Wohnung 
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stehen, für das sie angemeldet sind. Auskünfte erteilt das 
Team der Abfallwirtschaft des Landratsamtes Emmendin-
gen per E-Mail (abfall@landkreis-emmendingen.de) und 
per Telefon unter den Telefonnummern 07641 451 9705, 
-9706, -9709, -9710. 

Bundesagentur für Arbeit
Agentur für Arbeit Freiburg

„Geht da noch was?“
Für Abiturienten, die im Herbst mit einer Ausbildung oder 
mit einem Studium starten wollen, gibt es am Montag,  
12. August, und Dienstag, 13. August, jeweils von 08:00 bis 
15:00 Uhr einen speziellen Beratungsservice. Das zusätz-
liche Angebot gibt es im Berufsinformationszentrum (BiZ) 
der Agentur für Arbeit Freiburg, Lehener Straße 77. Die 
Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. 
In Einzelgesprächen, für die jeweils 60 Minuten reserviert 
werden, gibt es Informationen rund um die Themen Berufs- 
und Studienwahl, Bewerbung und Ausbildungsmarkt. An-
gesprochen sind junge Frauen und Männer mit Abitur oder 
Fachhochschulreife, die nach Beendigung der Schule, eines 
Freiwilligendienstes, eines Auslandsaufenthalts oder nach 
Abbruch einer Ausbildung oder eines Studiums weitere 
Impulse benötigen, damit es nach den Sommerferien doch 
noch mit einer Ausbildung oder einem Studium klappt.

Digitalisierung, Arbeitsverdichtung,  
Belastung durch Zeit- und Leistungsdruck 
hinterlassen Spuren.
Die Frage, wie Arbeitnehmer trotzdem möglichst lange und 
gesund arbeiten können, beschäftigt Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber gleichermaßen. Viele Arbeitgeber suchen daher 
nach präventiv wirksamen Angeboten für ihre Belegschaft. 
»Der Firmenservice der Deutschen Rentenversicherung be-
rät Arbeitgeber über die Möglichkeiten und das Leistungs-
spektrum der Rentenversicherung zur Teilhabe am Arbeits-
leben. Er unterstützt insbesondere bei der Inanspruchnahme 
von Präventionsmaßnahmen«, erklärt Elisabeth Benöhr, 
Direktorin der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Ba-
den-Württemberg. Um über die Präventionsangebote der 
gesetzlichen Rentenversicherung zu informieren, lud die 
DRV Baden-Württemberg am 24. Juli 2019 Arbeitgeber der 
Region zur »Tour de Prävention« nach Stuttgart ein. Denn 
schon bei ersten gesundheitlichen Beeinträchtigungen sieht 
der Rentenversicherungsträger Präventionsmaßnahmen vor. 
Diese beginnen nach einem vorhergehenden medizinischen 
Check mit einer dreitägigen ganztags ambulanten oder ei-
ner sechstägigen stationären intensiven Initialphase in Re-
habilitationseinrichtungen. Daran schließt sich eine sechs-
monatige berufsbegleitende Trainingsphase an. Diese wird 
zunächst professionell begleitet und dann in Eigeninitiative 
fortgeführt, um Erlerntes zu verfestigen. Die positiven Ef-
fekte auf den beruflichen Alltag werden erreicht durch die 
nachhaltige Umsetzung eines gesunden Lebensstils hinsicht-
lich Ernährung, Bewegung und Stressbewältigung sowie 
gesundheitsbewusstem Verhalten am Arbeitsplatz. »Die 
Rentenversicherung trägt die Kosten für die Initial- und die 
Trainingsphase, denn Präventionsmaßnahmen dienen dem 
Erhalt der Erwerbsfähigkeit«, verdeutlicht Elisabeth Benöhr 
den Nutzen der Prävention. Vom Wert der Maßnahmen für 
die Belegschaft berichten bei der »Tour de Prävention« Ver-
treter zweier mittelständischer Unternehmen, die mit Hil-
fe des Firmenservice der DRV die Präventionsangebote im 
Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) 

eingeführt haben: »In Zeiten des Fachkräftemangels kön-
nen wir nicht noch zusätzlich Mitarbeiter durch langfristige 
Erkrankungen verlieren«, sagte Martina Härtel-Wanders, 
Personalreferentin Ausbildung & Gesundheit beim Evan-
gelischen Oberkirchenrat, dort verantwortlich für über 500 
Beschäftigte. »Der Firmenservice der DRV bietet für unser 
BGM von der Beratung über die Angebote bis hin zur kon-
kreten Entscheidung alles Notwendige aus einer Hand«. 
Mehr Informationen zum Firmenservice finden Arbeitgeber 
unter www.deutsche-rentenversicherung.de/firmenservice. 
Arbeitnehmer, die Interesse an einer Präventionsmaßnahme 
haben, können sich an die Ansprechstellen für Prävention 
und Reha der DRV Baden-Württemberg unter www.drv-bw.
de/ansprechstelle wenden.
Weitere Auskünfte zu den Themen Prävention, Rehabilita-
tion, Altersvorsorge und Rente gibt es bei der Deutschen 
Rentenversicherung Baden-Württemberg in den Regio-
nalzentren und Außenstellen im ganzen Land, über das 
kostenlose Servicetelefon unter 0800 100048024, bei den 
ehrenamtlich tätigen Versichertenberaterinnen und -bera-
tern sowie im Internet unter www.deutsche-rentenversi-
cherung-bw.de. Den vorliegenden Text und weitere Infor-
mationen können Sie auf unserer Internetseite unter http://
www.deutsche-rentenversicherung-bw.de abrufen.

Brunch auf dem Bauernhof:  
Jetzt letzte Plätze sichern
Am 4. August 2019 laden 15 Höfe im Naturpark Süd-
schwarzwald zum „Brunch auf dem Bauernhof“ ein. Freie 
Plätze gibt es noch auf vier Höfen.
Ein herrliches Buffet tischen am 4. August 2019 15 Höfe 
für den „Brunch auf dem Bauernhof“ im Naturpark Süd-
schwarzwald auf. Wer sich mit den Spezialitäten aus der 
Bauernküche verwöhnen lassen möchte, sollte sich jetzt be-
eilen. Freie Plätze bieten noch der Ramstalhof, Teningen-
Köndringen, Tel. 07641 8437, der Plattenhof, St. Peter, Tel. 
07660 864, der Lederhof, Hasel, Tel. 07762 1691 und der Bä-
renhof, Dachsberg-Wilfingen, Tel. 07755 457. Aufgetischt 
wird von 09:00 bis 14:00 Uhr, Hofführungen und Spielan-
gebote für die Kleinen runden das Sonntagsvergnügen ab. 
Einen Überblick über die Höfe und die Angebote gibt es 
unter www.naturpark-brunch.de. 

Feuerwehrübung
Liebe Kameraden, am kommenden Montag, 05.08.2019, 
findet um 20:00 Uhr die nächste Feuerwehrübung der Ge-
samtwehr statt.

Feuerwehrübung
Liebe Kameraden, am Montag, 19.08.2019, findet die 
nächste Feuerwehrübung statt. Treffpunkt ist um 19:45 Uhr 
am Gerätehaus!
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Erfolgreiche Absolventen am BSZ Waldkirch
Das Berufliche Schulzentrum Waldkirch (BSZ) weist ein viel-
fältiges Bildungsangebot auf. Insbesondere den Absolven-
ten von Haupt- und Realschulen bietet die Kreisberufsschu-
le hervorragende Qualifizierungsmöglichkeiten, die bereits 
auf bestimmte Berufsfelder vorbereiten. So besteht bei-
spielsweise für Hauptschüler die Möglichkeit, die zweijäh-
rige Berufsfachschule für Wirtschaft („Wirtschaftsschule“) 
zu besuchen. Neben dem Erwerb eines mittleren Bildungs-
abschlusses wird bereits kaufmännisches Grundwissen ver-
mittelt, was die Chancen auf attraktive Ausbildungsplätze 
bei der Industrie und im Handel deutlich erhöht.
Wer bereits über einen mittleren Bildungsabschluss verfügt, 
kann sich am BSZ für eines der drei Berufskollegs anmelden. 
Angeboten werden ein technischer und ein kaufmännischer 
Bereich sowie der dem kaufmännischen Berufskolleg sehr 
nahestehende Zweig der Wirtschaftsinformatik. Die Kollegs 
führen in zwei Jahren zur Fachhochschulreife. „Kein Ab-
schluss ohne Anschluss“ ist ein zentraler Anspruch, den das 
Waldkircher Berufsschulzentrum konsequent umzusetzen be-
müht ist. Wem also der Bildungsaufstieg zur mittleren Reife 
oder zur Fachhochschulreife nicht genügt, der kann beispiels-
weise direkt nach dem Berufskolleg die am BSZ angesiedelte 
Wirtschaftsoberschule besuchen. Sie ermöglicht in nur zwei 
Jahren (bei besonderen Leistungen auch bereits nach einem 
Jahr!) die Erlangung eines vollwertigen Abiturs, mit dem man 
sich in jeden beliebigen Studiengang einschreiben kann. Die 
Wirtschaftsoberschule steht im Übrigen auch jungen Leuten 
offen, die über eine mittlere Reife und eine abgeschlossene 
Berufsausbildung verfügen. Alternativ kann sich ein Inhaber 
der mittleren Reife aber auch für eines der beiden Berufli-
chen Gymnasien am BSZ entscheiden. In drei Jahren kann am 
Wirtschaftswissenschaftlichen oder Sozialwissenschaftlichen 
Gymnasium die allgemeine Hochschulreife erworben werden.
Unter den zahlreichen Absolventen, die im Sommer 2019 
am BSZ einen Schulabschluss erreicht haben, finden sich 
auch elf Schülerinnen und Schüler aus Gutach:
Am Wirtschaftsgymnasium hat Leonie Bühler das Abitur 
bestanden. Für ihren exzellenten Abschluss wurde sie von 
Schulleiterin Barbara Berhorst mit einem Preis geehrt.
Am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium konnte Isabel 
Bühler das begehrte Abiturzeugnis (Allgemeine Hochschul-
reife) entgegennehmen. Auch sie erhielt für ihren hervor-
ragenden Abschluss einen Preis.
Das Berufskolleg (BK II), das auf dem mittleren Bildungsab-
schluss aufbaut und bis zur Fachhochschulreife führt, schlos-
sen fünf Schüler aus Gutach erfolgreich ab: Sebastian Franz, 
Nick Häringer, Nico Kaltenbach, Nina Maier und Kilian Meyer.
In der zweijährigen Berufsfachschule für Wirtschaft („Wirt-
schaftsschule“) erwarb Lukas Siegmann nach zweijähriger 
Schulzeit die mittlere Reife. Für seinen überaus erfolgrei-
chen Abschluss wurde er mit einem Preis ausgezeichnet. 
Des Weiteren bestanden haben Michelle Schätzle und Ali-
yah Schmieder.
Die einjährige Berufsfachschule für Metall konnten Justin 
Heymach und Felix Schneider erfolgreich absolvieren.
Am BSZ haben jetzt über 400 Jugendliche weiterqualifizie-
rende Schulabschlüsse erreicht. Fast 200 davon erwarben 
eine Studienberechtigung, entweder das Abitur, das zu 
einem beliebigen Studium an einer Universität berechtigt 
oder die Fachhochschulreife („Fachabitur“), die den Zu-
gang zu den Fachhochschulen eröffnet. Fast alle Waldkir-
cher Schulabsolventen sind mit Lehrstellen oder mit weiter-
führenden Schulplätzen versorgt oder haben sich an einer 
Hochschule eingeschrieben.
Freie Schulplätze am BSZ können erfragt werden unter 07681-
479320 oder per E-Mail an sekretariat@bsz-waldkirch.de.

SCHWIMMBAD GUTACH

AQUA-ZUMBA
montags 17:00 Uhr - 17:45 Uhr

AQUA-FITNESS
samstags 10:00 Uhr - 10:45 Uhr

Kursgebühr 3,00 €
Neueinsteiger und alte Hasen sind jederzeit willkommen.

Bei schlechter Witterung entfallen die Kurse.
Ich freue mich auf Euch

Ramona Wolf

Seelsorgeeinheit Mittleres
Elz- und Simonswäldertal

Kirchliche Mitteilungen  
03.08.2019 – 11.08.2019

Sa., 03.08. Samstag der 17. Woche im Jahreskreis 
Kollekte für die Pfarrkirche
18:30 Gutach Eucharistiefeier am Vorabend

So., 04.08. 18. SONNTAG IM JAHRESKREIS  
Kollekte für die Pfarrkirche
09:00 Obersimonswald Eucharistiefeier - 

mitgestaltet vom Kirchenchor –
2. Seelenamt Klaus Zapf / Anna 
Dorer / Anna Fehrenbach / Elisa-
beth und Franz Schindler / Franz 
u. Klara Weis u. Angeh., Kasper-
hof / Rosa Brugger / Walter Kremp

10:30 Bleibach Eucharistiefeier - Albert Baumer

Mo., 05.08. Montag der 18. Woche im Jahreskreis
18:00 Bleibach Rosenkranz

Do., 08.08. Heiliger Dominikus, Priester, Ordensgründer 
(1221)
08:30 Bleibach Laudes
18:00 Siegelau Rosenkranz
18:30 Siegelau Eucharistiefeier

Fr., 09.08. HEILIGE THERESIA BENEDICTA VOM KREUZ 
(Edith Stein), Ordensfrau, Märtyrin (1942), Schutzpatronin 
Europas 
18:00 Bleibach Rosenkranz

Sa., 10.08. HEILIGER LAURENTIUS, Diakon, Märtyrer in Rom 
(258)
14:00 UntersimonswaldTrauung Sarah Armitter und Da-

vid Würkner
18:30 Gutach Eucharistiefeier am Vorabend – 

Albert Wehrle, Kollnau

So., 11.08. 19. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
09:00 Siegelau Eucharistiefeier
10:30 UntersimonswaldEucharistiefeier - 3. Seelenamt 

Anna Weis / 3. Seelenamt Erwin 
Fehrenbach / Fam. Friedrich Volk 
/ Annemarie Schindler / Arthur 
Schätzle / Franz Schneider / Ge-
schwister Maria, Georg, Theresia 
und Elisabeth Dorer, Sailerhof/ 
Hubert Tritschler / Marita Tröscher 
/ Meinrad Hug und verstorbene 
Angehörige/ Karl, Georg u. Bern-
hard Weis
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Öffnungszeiten Pfarrbüros während der Ferien
In der Zeit vom 5.- 16.08. gelten folgende Öffnungszeiten:
Gutach: /    Dienstag   10:00-12:00 Uhr / 
    Donnerstag  10:00-12:00 Uhr
Simonswald:  Montag   09:00-11:30 Uhr / 
    Mittwoch  16:00-18:00 Uhr

Quellenwoche für Frauen des Dekanats Endingen-Waldkirch
Frauen tanken Kraft.
Die Seele baumeln lassen, umsorgt werden, mit anderen 
Frauen, gemeinsam erholsame und inspirierende Tage ver-
bringen: Erholung für Geist, Körper und Seele – diese Mög-
lichkeit bietet die Quellenwoche, die vom 11. bis 15. No-
vember 2019 im Haus St. Benedikt in Freiburg stattfindet. 
Geist und Seele werden angesprochen in Gesprächsrun-
den, die Lebensthemen aufgreifen und neue Impulse für 
den Alltag geben können. Regelmäßige Gebetszeiten und 
Zeiten der Stille geben den Tagen eine ganz eigene spiritu-
elle Prägung. Eine reizvolle Landschaft, die zum Schauen, 
Spazierengehen und Wandern einlädt, sowie verschiedene 
Freizeitangebote tragen zur körperlichen Erholung bei. Die 
Quellenwochen sind ein Angebot der kfd und richten sich 
an alle Frauen des Dekanates. Weitere Informationen und 
Anmeldung bei Elisabeth Speinle, Tel. 07682/7617, oder 
Angelika Gutsch, Tel. 07685 90 86 44. Anmeldeschluss ist 
der 11. Oktober 2019.

Pfarrbüro Gutach, Alexanderstr. 9, 79261 Gutach
Mo/Di/Do 10:00 - 12:00 Uhr u. Mo 16:00 - 18:00 Uhr, 
Tel. 07681/7113
Pfarrsekretariat: Anita Gehring
pfarrbuero.gutach@kath-semes.de
Kooperator i.V. Markus Manter, Tel. 07681/7113
markus.manter@kath-semes.de
Pater Rex Babu, Schulstr. 2, 79261 Gutach-Bleibach
Tel. 07685/9139635, pater.rex@kath-semes.de
Diakon Günter Hin, guenter.hin@kath-semes.de
Pfarrbüro Simonswald, Kirchstr. 8, 79261 Untersimonswald
Mo/Do 09:00 -11:30 Uhr u. Mi 16:00 - 18:00 Uhr, 
Tel. 07683/246
Pfarrsekretariat: Johanna Stratz
pfarrbuero.simonswald@kath-semes.de
Pastoralreferentin Eva Baumgartner, Tel. 07683/919842
eva.baumgartner@kath-semes.de
Gemeindereferentin Bernadette Lehrer-Weber, 
Tel. 07683/919842
bernadette.lehrer@kath-semes.de
Homepage: www.kath-semes.de

Donnerstag, 01.08.2019,
19:00 Uhr,   ökum. Bibelarbeitskreis im Gemeindehaus mit 

Hr. Uth
Sonntag, 04.08.2019,
09:30 Uhr,   Gottesdienst mit Pfrin. Therese Wagner in 

Kollnau
Sonntag, 11.08.2019,
10:00 Uhr,   Gottesdienst mit Taufen mit Pfrin. Therese 

Wagner in Waldkirch (kein Gottesdienst in 
Kollnau)

Donnerstag, 15.08.2019,
14:30 Uhr,   Seniorencafé mit Ausflug zum Lindenberg, 

Treffpunkt am ev. Gemeindehaus in Kollnau
Sonntag, 18.08.2019,
09:30 Uhr,   Gottesdienst mit Hl. Abendmahl mit Pfrin. 

Barbara Müller-Gärtner in Kollnau
Sonntag, 25.08.2019,
10:00 Uhr,   Gottesdienst mit Pfr. i. R. Ulrich Greder in 

Waldkirch (kein Gottesdienst in Kollnau)

Bürgertreff Pferdestall Gutshof

Donnerstag ist Markt am Pferdestall
- Metzgerei Schuler - Bäckerei Wölfle -

- Bio-Gemüsestand Meier -

!!! Achtung !!!
- bei großer Hitze kann der Markt entfallen -

Öffnungszeiten in den Sommerferien
Donnerstag/Marktlagen 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr

 

„Bleibacher Sommer“ 
vom 31. August bis 02. September 2019

Die Trachtenkapelle Musikverein Bleibach veranstaltet die-
ses Jahr den „Bleibacher Sommer“ im Festzelt – zum 2. Mal 
auf dem Schulhof in Bleibach.
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Das dreitägige Festwochenende startet am Samstag un-
ter dem Motto „Sommernachts-Sause“ mit der Partyband 
Querbeat aus dem Elztal. - Eintritt frei -
Der Festsonntag steht ganz im Zeichen der Blasmusik. Los 
geht es um 11:30 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert der 
Trachtenkapelle Simonswald. Gefolgt von weiteren Ka-
pellen wie den „Fidelen Forchheimer“, dem Musikverein 
Schollach und zum Abschluss der Musikverein Heuweiler. 
Am Montag laden wir ab 16:30 Uhr recht herzlich zum tradi-
tionellen Handwerker-Vesper ein. Für die musikalische Unter-
haltung sorgen ab 17:00 Uhr die Hiesli-Musikanten aus Yach. 
Für das leibliche Wohl ist an allen Festtagen bestens ge-
sorgt, u. a. bieten wir am Sonntag Rindfleisch mit frischen 
Kartoffeln und Rote Beete sowie eine reichhaltige Kuch-
entheke und selbstgemachtes Eis an. 
Parkplätze gibt es genügend in der Nähe des Festgeländes. 
Folgen Sie bitte den aufgestellten Hinweisschildern. 
Über ihren Besuch freut sich die 
Trachtenkapelle Musikverein Bleibach e.V. 

Bleibach: Erste Sitzung der neu gewählten CDU-Fraktion 
im Gemeinderat
Zum ersten Mal nach der Wahl trafen sich die neu ge-
wählten Mitglieder der CDU-Fraktion im Gemeinderat zur 
gemeinsamen Vorstands- und Fraktionssitzung. Der Vor-
sitzende des CDU-Ortsverbands, Jerry Clark, begrüßte die 
Neugewählten am Montag, 22.07.2019, um 19:30 Uhr im 
Gasthaus Löwen, im Kreise der Vorstandschaft. Bereits am 
Tag darauf stand die konstituierende Sitzung des neuen Ge-
meinderats auf dem Programm, die es vorzubereiten galt. 
Jochen Bockstahler, Nicole Rieser, Robert Stiefvater und 
Rosa Maria Wernet tauschten sich mit dem Vorstand über 
die anstehenden Projekte aus. Die Runde war sich darüber 
einig, dass nach den Sommerferien mit themenbezogenen, 
offenen Veranstaltungen begonnen werden soll. Die CDU 
vor Ort möchte sich bei wichtigen kommunalpolitischen 
Themen direkt und offen mit den Bürgerinnen und Bür-
gern austauschen. Termine werden über das Mitteilungs-
blatt bekannt gegeben. Beschlossen wurde bereits der Ter-
min für die Mitgliederversammlung der CDU Gutach. Diese 
soll voraussichtlich am Donnerstag, 21.11.2019 stattfinden. 
Über die Versammlung wird rechtzeitig im Vorfeld infor-
miert. Mitglieder erhalten eine schriftliche Einladung.

39. Rad-Touristikfahrt (Siebentälerfahrt) 
des RMSV Soli Oberwinden e.V. im ADAC 
am 04.08.2019
Am Sonntag, den 4. August 2019 veranstaltet der RMSV So-
lidarität Oberwinden e.V. im ADAC seine 39. „Sieben-Täler-
Radtouristikfahrt“ für Jedermann. Start ist je nach Strecke 
ab 06:30 Uhr bis 13:00 Uhr am Bahnhofsplatz in Oberwin-
den (Soli-Schuppen).
Für Teilnehmer aus dem Bereich Waldkirch ist eine Anmel-
dung an der Kontrolle 1 beim Schützenhaus in Buchholz 
möglich. 
Vier verschiedene Strecken stehen zur Auswahl:
30 km Strecke:
Start bis 13:00 Uhr zum Schützenhaus Buchholz und zurück. 
Die Strecke ist auch für Familien mit Kindern gut geeignet.

60 km Strecke:
Start bis 11:00 Uhr nach Denzlingen – Vörstetten – Reute – 
Gundelfingen und zurück.
90 km Strecke:
Start bis 10:00 Uhr mit 675 m Höhenmetern über Freiamt 
– Schweighausen – Dörlinbach – Biberach und zurück über 
die Heidburg nach Oberwinden.
150 km Strecke:
Start bis 09:00 Uhr mit 1610 Höhenmetern, wie 90 km Stre-
cke weiter über Schonach – Schönwald – Weißenbachtal – 
Katzensteig – Furtwangen – Neueck – Simonswald – Ober-
winden. An den Kontrollstellen gibt es kostenlos Getränke. 
Für die Teilnehmer gibt es auch Medaillen oder Urkunden.
Weitere Infos zu dieser Veranstaltung: Erwin Schultis, Tele-
fon 07682/8165 oder Mobil 0175/ 2433847 sowie Ralf Volk 
Telefon 07682/7084

S´Fescht
Die Freiwillige Feuerwehr Biederbach und die Katholische 
Landjugendbewegung Biederbach veranstalten über das 
Wochenende vom 10. bis 12. August 2019 das Biederba-
cher Fescht. Die drei Festtage sind in diesem Jahr verbun-
den mit der Einweihung des neuen Tanklöschfahrzeuges. 
Der Festplatz befindet sich im Ortsteil Dorf direkt neben 
der Schwarzwaldhalle. Der Ablauf des Festprogramms ge-
staltet sich wie folgt:

Samstag, den 10. August 2019
19.00 Uhr   Festeröffnung mit dem Akustik-Duo „Fade In“
21.30 Uhr    Tanz und Unterhaltung mit der Partyband 

„Jet Set“
Sonntag, den 11. August 2019
10.00 Uhr    Festgottesdienst in der Schwarzwaldhalle mit 

anschließender Einweihung des Tanklösch-
fahrzeuges TLF 4000

Besichtigung des Tanklöschfahrzeuges ganztägig möglich
11.30 Uhr     Unterhaltung mit Entertainer Werner Kury
     -Reichhaltiger Mittagstisch, Kaffeestube, Eis-

verkauf-
14.00 Uhr     Unterhaltung mit dem Musikverein Trachten-

kapelle Biederbach, Spiel und Spaß für Kinder, 
Basteln, Glitzertattoos

    Große Hüpf- und Spielburg
    Jazztanzgruppe „Meninas“
    Jazztanzgruppe „las bailas“
    Volkstanzgruppe Biederbach
18.00 Uhr  Musikalische Unterhaltung
Montag, den 12. August 2019
19.00 Uhr   Tanz und Unterhaltung mit der Partyband 

„Happy Melody“
Für das leibliche Wohl ist mit einem reichhaltigen Speisen- 
und Getränkeangebot auf dem überdachten Festgelände 
gesorgt. Am Sonntag hat die Kaffeestube mit vielfältigen 
Kuchenkreationen im Vorraum der Schwarzwaldhalle ge-
öffnet. Südlicher Urlaubsflair erwartet die Gäste an der 
Cocktailbar und Partypower in der KLJB-Bar. Zu den ab-
wechslungsreichen Veranstaltungen ergeht unsere herzliche 
Einladung. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei.
Auf Ihr Kommen freuen sich
Freiwillige Feuerwehr Biederbach und
Katholische Landjugendbewegung Biederbach

Ab 1. August gibt es den Fahrschein für 
die Kurzstrecke im Nahverkehr 
Gültig im gesamten RVF-Gebiet
Ab August gibt es einen neuen Fahrschein im Regio-Ver-
kehrsverbund Freiburg (RVF): die Kurzstrecke. Als Kurz-
strecke gilt generell die Fahrt über drei Haltestellen (ohne 
Einstiegshaltestelle). Kosten wird der neue Fahrschein 1,50 
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Euro und er gilt im gesamten Verbundgebiet, also nicht nur 
in der Stadt Freiburg sondern auch in den Landkreisen Em-
mendingen und Breisgau-Hochschwarzwald. Fahren kann 
man mit der Kurzstrecke in allen Stadtbahnen und Bussen. 
Ausgenommen von der Regelung sind wegen der großen 
Haltestellenabstände der Schienenverkehr und die Regio-
Expressbuslinien sowie die Nachtbusse und Anschlusstaxen. 
Am besten kauft man die Kurzstrecke als MobilTicket. So 
kommt der Fahrschein direkt aufs Smartphone und nach 
einmaliger Anmeldung beim MobilTicket kann man immer 
spontan, bargeldlos und schnell einen Fahrschein erwer-
ben. Außerdem gibt es den neuen Fahrschein in den Stra-
ßenbahnen und im Bus sowie an den Fahrschein-Automa-
ten der VAG. Er gilt übrigens zum sofortigen Fahrtantritt 
für maximal 20 Minuten; ein Umstieg ist möglich, Fahrtun-
terbrechungen jedoch nicht. Im Frühjahr hatte der RVF die 
Einführung der Kurzstrecke verabschiedet, nachdem ein 
entsprechender Tarif-Ausgleich mit dem Zweckverband Re-
gio-Nahverkehr Freiburg (ZRF) vereinbart werden konnte.

Waldkirch-Buchholz: Senioren Union der 
CDU Deutschlands wählt neue 
Vorstandschaft im Landkreis Emmendingen
Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde der Vor-
stand der Senioren Union, Kreisverband Emmendingen, neu 
gewählt. Die Versammlung fand am Montag, 22.07.2019, 
um 15:00 Uhr im Gasthaus zum Löwen in Buchholz statt. 
Der neu gewählte Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
Vorsitzender:   Peter Wegener
Stellvertretende Vorsitzende: 
      Richard Schmieder und Dieter Ledtje
Schatzmeister:   Dieter Trübi
Schriftführer:   Dieter Ledtje
Beisitzer/-innen:   Friedhilde Dörle, Egon Gantert, Her-

mann Wahl, Josef Walter
Kassenprüfer:   Hugo Eisele und Hans Dieter Hauber
Bei der Mitgliederversammlung waren zu Gast: Der ehemali-
ge Landtagsabgeordnete Alois Schätzle, der ehemalige Bür-
germeister von Waldkirch Hugo Eisele und der Vorsitzende 
des CDU-Kreisverbands Emmendingen, Yannick Bury.

45. Heidburgfest vom 03. bis 05. August 2019
Das Heidburgfest steht wie gewohnt unter dem Motto 
„traditionell sensationell – regional phänomenal“. Die Par-
ty- und Tanzband „Halbtrocken“ übernimmt am Samstag 
ab 20:00 Uhr den musikalischen Auftakt. Der Sonntag be-
ginnt um 10:30 Uhr mit einem Feldgottesdienst, der von 
Alphornbläsern umrahmt wird. Die Alphornfreunde Mitt-
lerer Schwarzwald haben ihre Freunde eingeladen und 
verbreiten im Laufe des Sonntags das besondere Alpenfl air 
auf der Heidburg. Zwischen den Unterhaltungskonzerten 
der Trachtenkapelle Gremmelsbach und dem Musikverein 
Denzlingen werden die einzelnen Alphornbläser ihre mu-
sikalischen Einlagen darbieten. Zum Abschluss spielen alle 
Alphornbläser im Gesamtchor, bevor am Abend „Die Lei-
mentäler“ zum Tanz bitten. Einen stimmungsvollen Fest-
ausklang garantiert das „Bergacker Duo“ am Montag ab 
19:00 Uhr. Zu diesem Waldfest mit seinem eigenen Am-
biente laden wir die gesamte Bevölkerung sowie die hier 
weilenden Kur- und Feriengäste sehr herzlich ein und freu-
en uns auf Ihr Kommen.
Ihr Musikverein Prechtal

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag

„Gärten des Grauens“

Darum stehen Schottergärten in der Kritik
Es gibt einen Trend für Vorgärten, an denen scheiden sich die 
Geister. Es geht um Schottergärten. Manche � nden sie p� ege-
leicht, für andere sind es sogar „Gärten des Grauens“. Auch in 
Rheinland-Pfalz gibt es jetzt eine Initiative unter dem Motto „Ent-
steint Euch!“.

Umwelt: Der Aufbau gleicht einer versiegelten Fläche, weil un-
ter den Steinen eine Folie verlegt wird. Das bedeutet: Sowohl im 
Boden als auch darüber ist kein Leben mehr. Es wird auch kein 
Feinstaub gebunden oder Sauersto�  produziert.

Kleinklima: Die Stein� ächen heizen sich jetzt im Sommer un-
heimlich auf. So werden extreme Sommer noch extremer und 
nachts kühlt es rund um das Haus deutlich weniger ab. Das be-
deutet für die Bewohner Stress. Mit Wärmekameras werden Tem-
peraturen gemessen, die doppelt so hoch liegen wie auf begrün-
ten Flächen.
Die Stein� ächen heizen sich im Sommer ziemlich auf.

Pflege: Diese Gärten sind zwar am Anfang p� egeleicht. Aber 
durch Blätter und feine Erde, die angeweht wird, verdrecken die 
Flächen und es bildet sich Humus. Dann wachsen auch wieder 
kleine P� anzen.

Psychologie: In der Psychologie sind die Farben gut erforscht. 
Nicht die Farbe Grau entspannt das Auge und den Geist am meis-
ten, sondern Grün!

Was ist die Alternative?
Auch mit P� anzen kann man einen p� egeleichten Vorgarten ha-
ben. Der Haupttrick besteht darin, die Fläche dicht zu bep� anzen. 
Eine alte Gärtnerregel lautet: Wo eine Kulturp� anze wächst, kann 
kein Unkraut gedeihen.

Bepflanzungstipps gibt es hier:
Gartenakademie Rheinland-Pfalz

Quelle: Ka� ee oder Tee, Mo. - Fr. 16.05 – 18.00 Uhr im SWR

Leben retten – Rettungsgasse freihalten!

Rettungsgasse
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ROTTWEIL ERLEBEN

ausschneiden und einlösen ausschneiden und einlösenausschneiden und einlösen

Genießen Sie einWochenende in Rottweil und
sparen Sie bei unseren Vorteilspartnern

10% auf alle
Museums-Shop-Einkäufe

Welt der Kristalle

Fronstr. 9
78661 Dietingen/RW
Tel. 0741 26950110
www.welt-der-kristalle.de

Welt der Kristalle Museum& Shop
Als Besucher des Museums können Naturwunder
aus der ganzen Welt bestaunt und im Museums-
shop auch erworben werden.

Bei Vorlage dieses Coupons erhält die gesamte Gruppe den angegebe-
nen Vorteil. Die Kombination mit anderen Rabatten oder Nachlässen ist
nicht möglich. Pro Person kann lediglich ein Coupon bei diesem Partner
eingesetzt werden.

10 % Rabatt auf
Workshops*

Salinenmuseum

„Unteres Bohrhaus“

Unteres Bohrhaus 1
78628 Rottweil
Tel. 0741 494330

Salinenmuseum„Unteres Bohrhaus“
Das Salinenmuseum zeigt die Salzgewinnung in Rott-
weil und ein Stück Arbeitswelt im 19. Jahrhundert.
www.saline-museum-rottweil.de

* für eine Buchung bis Ende September. Termine müssen im Vorfeld te-
lefonisch vereinbart werden. Der Vorteil ist nicht mit anderen Rabatten
oder Nachlässen kombinierbar. Pro Person/Tag kann der Vorteil nur
einmal in Anspruch genommen werden. Keine Barauszahlung möglich.

20% Rabatt auf den Preis
an der Abendkasse

MUM e.V.
Das Kulturzentrum
Kraftwerk
Neckartal 68
78628 Rottweil
www.ferienzauber.de

Sasha - Schlüsselkind Sommertour 2019
Am 14.08.19 im Kraftwerk Rottweil erleben wir die
Neuerfindung eines Sängers, der im Rückblick zeitlebens
musikalisch immer offen für Neues war, sich nie hat in ein
Korsett zwingen lassen.

Gültig bis 14.08.2019. Nur solange der Vorrat reicht. Bitte informieren
Sie sich ggf. unter 0741 494 280 über die Verfügbarkeit der Karten an
der Abendkasse. Pro Person/Tag kann der Vorteil nur einmal in An-
spruch genommen werden.

30 € Nachlass
auf einen Fallschirmtandemsprung inkl. Video

Peter Görsch

Vordere Str. 1
78083 Dauchingen
www.sky-go.de
Tel. 07720 956303

Fallschirmtandemsprung
Erleben Sie das Gefühl von Freiheit und purem Ad-
renalin bei einem Sprung aus bis zu 3000 m Höhe!

Der Vorteil ist nicht mit anderen Rabatten oder Nachlässen kombinierbar. Termine für Fall-
schirmspringen sind Mittwoch- und Freitagabend sowie Samstag und Sonntag. Ort der
Veranstaltung ist in Schwenningen Flugplatz. Da wetterabhängig muss vorab ein Termin
vereinbart werden. Pro Person/Tag kann der Vorteil nur einmal in Anspruch genommen
werden. Keine Barauszahlung möglich. Gültig bis 31.12.2020

Ermäßigter Eintritt*
Erwachsener 1,00 €, Kinder 0,50 €

Puppen- und
Spielzeugmuseum
Hauptstraße 49
78628 Rottweil
Tel. 0741 9422177
puppenmuseum.de

Puppen- & Spielzeugmuseum Rottweil
Mitten im Stadtzentrum von Rottweil erwartet Sie eine um-
fangreiche Sammlung von Porzellan- und Celluloidpuppen
aus zwei Jahrhunderten sowie eine Sammlung von Pup-
penstuben, Puppenküchen und Kaufmannsläden.

* auf den Eintrittspreis. Der Vorteil ist nicht mit anderen Rabatten oder Nachläs-
sen kombinierbar. Pro Person/Tag kann der Vorteil nur einmal in Anspruch ge-
nommen werden. Keine Barauszahlung möglich. Gültig bis September 2020

15 % Rabatt auf
Schnupperkurse

Paragliding Rottweil
Schramberger Str. 22
78727 Oberndorf-
Beffendorf
Tel. 07423 8627221
flugschule-rottweil.de

Paragliding Rottweil
Wenn Ihr das Gleitschirmfliegen ausprobieren wollt, dann
könnt Ihr zu einem Schnupperkurs kommen oder einen
Tandemflug mit uns machen. Selbstverständlich ist alles
auch als besondere Geschenkidee erhältlich.

Termine können unter www.paragliding-rottweil.de/Termine gebucht
werden. Der Vorteil ist nicht mit anderen Rabatten oder Nachlässen
kombinierbar. Pro Person/Tag kann der Vorteil nur einmal in Anspruch
genommen werden. Gültig bis 31.12.2020.

Kinder erhalten
kostenlosen Eintritt

Minigolfstube
Horgen
Teufenstraße 7
78658 Zimmern ob
Rottweil
Tel. 0741 34899 810

Minigolfstube Horgen
Kurzweil und Entspannung finden die Gäste beim
Minigolf spielen. Auf dem benachbarten Kinder-
spielplatz haben die Kleinen Spaß und Freude.

Der Vorteil ist nicht mit anderen Rabatten oder Nachlässen kombinierbar.
Pro Person/Tag kann der Vorteil nur einmal in Anspruch genommen
werden. Keine Barauszahlung möglich

1,50 € Nachlass auf
den Eintritt*

Auto- und
Uhrenmuseum
Gewerbepark H.A.U. 3/5
78713 Schramberg
Tel. 07422 29300
auto-uhren-museum.de

DasMuseumserlebnis im Schwarzwald
Entdecken Sie die schöne alte Welt. Im Auto- und
Uhrenmuseum „ErfinderZeiten“ kann man einmali-
ge Exponate und absolute Raritäten erleben.

* beim Kauf einer Eintrittskarte für das Museum „ErfinderZeiten“. Der
Vorteil ist nicht mit anderen Rabatten oder Nachlässen kombinierbar.
Pro Person/Tag kann der Vorteil nur einmal in Anspruch genommen
werden. Keine Barauszahlung möglich.
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Alle Vollverteilungstermine finden Sie unter www.nussbaum-medien.de · Änderungen vorbehalten.  Alle Vollverteilungstermine fi nden Sie unter www.nussbaum-medien.de · Änderungen vorbehalten.

NussbaumMedien
Weil der StadtGmbH&Co.KG
Merklinger Straße 20
71263 Weil der Stadt
Tel. 07033 525-0
Fax 07033 2048
wds@nussbaum-medien.de

Außenstelle Gaggenau
Luisenstraße 41
76571 Gaggenau
Tel. 07225 9747-0
gaggenau@
nussbaum-medien.de

NussbaumMedien
St. Leon-RotGmbH&Co.KG
Opelstraße 29
68789 St. Leon-Rot
Tel. 06227 873-0
Fax 06227 873-190
rot@nussbaum-medien.de

Außenbüro Echterdingen
Kanalstraße 17
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. 0711 99076-0
echterdingen@
nussbaum-medien.de

NussbaumMedien
BadRappenauGmbH&Co.KG
Kirchenstraße 10
74906 Bad Rappenau
Tel. 07264 70246-0
bad-rappenau@
nussbaum-medien.de

Außenbüro Ettlingen
Hertzstraße 30
76275 Ettlingen
Tel. 07243 5053-0
ettlingen@
nussbaum-medien.de

NussbaumMedien
RottweilGmbH&Co.KG
Durschstraße 70
78628 Rottweil
Tel. 0741 5340-0
Fax 07033 3204928
rottweil@nussbaum-medien.de

DRUCK & VERLAG

NussbaumMedien
UhingenGmbH&Co.KG
Ludwigstraße 3
73061 Ebersbach a. d. Fils
Tel. 07163 1209-500
Fax 07033 3204929
uhingen@nussbaum-medien.de

Druckerei Stein
Kirchenstraße 10
74906 Bad Rappenau
Tel. 07264 4032
rappenau@
druckerei-stein.de

NussbaumMedien
HorbGmbH&Co.KG
Industriestraße 45
72160 Horb am Neckar
Tel. 07451 534-400
Fax 07451 534-410
horb@nussbaum-medien.de

Mit dieser Übersicht der Themenkollektive, die im August/September 2019 in den Amts- und privaten Mitteilungsblättern erscheinen,
möchten wir Ihnen Ihre Werbeplanung erleichtern!

August/September 2019

Zielgruppenorientiert werben –
planen Sie Ihre Kommunikation
Überregionale Themenkollektive August/September 2019

33 34 35 36

MO 13 20 27 03

DI 14 21 28 04

MI 15 22 29 05

DO 16 23 30 06

FR 17 24 31 07

SA 18 25 01 08

SO 19 26 02 09

- Badträume
- Auto und Zweirad

- Tag des Handwerks
- Rechtsanwälte

in der Region*
- Finanzen und Versicherungen

in der Region
- Leben im Alter
- Schulanfang (gewerblich)

- Haus und Energie - Bauen und Wohnen
- Schulanfang

(gewerblich + privat)

*Erscheinung nur in Amts- und privaten Mitteilungsblättern der Standorte St. Leon-Rot und Bad Rappenau
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STELLENANGEBOTE

IMMOBILIENBETRIEBSFERIEN

Für unsere REWE-Märkte in
Gutach-Bleibach undWaldkirch suchen wir
Fleischerfachverkäufer/Köche (m/w/d)
Quereinsteiger ( m/w/d) inVoll- undTeilzeit
Mitarbeiter für AbteilungMolkereiprodukte,
Obst- und Gemüseabteilung (m/w/d)
Mitarbeiter an der Kasse (m/w/d)
Marktmanager Assistent (m/w/d)
Wir bieten Ihnen:
– eine faire Bezahlung
– Urlaubs- undWeihnachtsgeld
– eine strukturierte Einarbeitung
– attraktive Angebote der Altersversorung in der

REWE-Group-Pensionskasse
– mehr von Ihrem Gehalt – mit dem REWE-Mitarbeiterrabatt
– eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe

im direkten Kundenkontakt
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
REWE Dieter Schneider OHG
Robert-Bosch-Straße 16, 79211 Denzlingen
Telefon 07666 9129003 ursula.dengler@rds-ohg.de

Wir kaufen

bebaute/unbeb
aute

Grundstücke!

grundstücksentwicklung
g l a t t h a a r

Erwerben. Erschließen. Erleben.

Ihr persönlicher Ansprechpartner:

Theo Dittmann
+49 (0) 0170/2237045

@

www.glatthaar-gge.com

theo.dittmann@glatthaar-gge.com

Betriebsferien
vom 18.05. − 25.05.2012

Haupt- und Abgasuntersuchung • Unfallinstandsetzung
Reifenservice • Klimaservice • Fahrzeugelektrik • Diagnose

Inspektion und Wartung • Autoglas

In den Engematten 1
79286 Glottertal

Tel. 07684 908560
Fax 07684 908562

vom 12.08. – 23.08.2019

Foto: sturti/E+/Getty Images Plus

Like uns auf nussbaumclub

Machmit bei unserem
Fotowettbewerb –
zeige uns deine besten
Schnappschüsse!

Und so geht’s...
Urlaubsfoto hochladen auf
https://22654.hc-apps.de
Liken, teilen, kommentieren –
und mit etwas Glück einen
der tollen Preise gewinnen!

Zu gewinnen gibt es...
1. Platz 200 €
2. Platz 150 €
3. Platz 100 €

SCHÖNSTES
URLAUBSFOTO“

„DEIN

Hier könnte Ihre
AnzeIge

stehen!
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Anzeige erscheint nur 1 x im Jahr! Bitte ausschneiden und aufheben!

Geflügelverkauf-Jahreskalender 2019
Bleibach, Bahnhof-Parkplatz 13.45 Uhr

Wir kommen alle 4 Wochen dienstags:

Aug.
6.

Sept.
–

Okt.
1.+29.

Geflügelzucht J. Schulte · Tel. 05244 8914 · Fax 77247

" "

Bleibach, Bahnhof-Parkplatz 13.45 Uhr

www.nussbaum-medien.dewww.nussbaum-medien.de

Es erscheint KEIN
Mitteilungsblatt
in denWochen 32 bis 33/2019

Bitte beachten Sie!
AufWunsch der Ortsverwaltung erscheint in den
Kalenderwochen 32 bis 33/2019 kein Amts- bzw.
Mitteilungsblatt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei
Ihrer Anzeigenbuchung!Ankauf von Schmuck,Münzen,Uhren,

Zahngold auch mit Zähnen etc.

"GOLDKONTOR BADEN"

Emmendingen: Karl-Friedrich-Str. 87
(B3 Nähe Obi)

Freiburg: St. Georgener Str. 13 (Nähe Mercedes-Benz)

Freiburg: Friedrichring 5 (am Siegesdenkmal)

Herbolzheim: direkt am Marktplatz

Breisach: Bahnhofstr. 27

www.geldfuergold.info | Tel.: 07641/9578413

(5 x IN DER REGION)

DEGUSSA-PARTNER

Wir betreuen Sie auch beim Investment, z.B. von Goldbarren

NussbaumMedienWeil der Stadt GmbH&Co. KG
Merklinger Straße 20 ∙ 71263Weil der Stadt
www.nussbaum-medien.de

Teilnahmeschluss:
Sonntag, 04.08.2019

Lösungswort:
Schlemmerblock-Gutscheinkarte

* Die Gewinner/-innen werden schriftlich benachrichtigt und auf unserer Home-
page unter www.nussbaum-medien.de/gewinner veröffentlicht. Falls Sie eine
Veröffentlichung auf unserer Homepage nicht wünschen, vermerken Sie das bitte
bei Ihrer Zuschrift.

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Personen unter 18 Jahre sowie Mitarbei-
ter des Verlages und deren Angehörige. Die Teilnahme ist pro Person nur einmal
möglich.

Jetzt teilnehmen per Mail an club@nussbaum-medien.de oder in gut
leserlicher Handschrift per Post.

Gutscheinbuch.deSchlemmerblock–IhrGastronomie-&Freizeitführer
Jetzt 10 x 1 Gutscheinkarte für einen Schlemmer-/Freizeitblock Ihrer
Wahl gewinnen. Weitere Infos zum Schlemmer-/Freizeitblock unter
www.gutscheinbuch.de

10 x 1 Gutscheinkarte gewinnen!
GroßeVerlosungsaktion für NussbaumClub-Mitglieder *

Nutzen Sie unsere Erfahrung

Einbau einer Luftwärmepumpe
ALPHA INNOTEC mit einem PCM Speicher.
(Effizienzsteigerung 30 – 60%).

Wir machen aus 500 Liter ---> 1500 Liter Wärmespeicherung

Alpha Innotec mit einem PCM Speicher u. Solarröhren

damit Ihre Wärmepumpe im Sommer bei 35 Grad in der Sonne

nicht mit 40 Bar Druck und 120 Grad Öltemperatur arbeitet,

oder fahren Sie auch Ihren PKW immer Vollgas?

Fragen ? Wir beraten Sie gerne.

TEL 0761-559 65 60 Stephan Fleischhauer

Konzmann Gebäudetechnik Freiburg-Hochdorf

www.konzmann.de

Am 25.07.19 wurde mein Fahrrad
(Marke Zündapp, Farbe weiß) zwischen
12.00 Uhr und 14.30 Uhr entwendet,
in der Alexanderstraße an der Unterkirche.
Ich bitte denjenigen, der es mitgenommen hat,
es zurückzustellen.

Telefon 07681 5669 / Anzeige läuft. !
FAMILIENANZEIGEN

Besuchen Sie uns online auf www.nussbaum-medien.deBesuchen Sie uns online auf 


